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Klima- und Innovationsgesetz (admin.ch)

59.1% JA

https://www.admin.ch/klimagesetz
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Nachdem in der Öffentlichkeit schon lange über den Strommangel und seine Ursache 
diskutiert worden ist,… ist der Nationalrat nun endlich am springenden Punkt 
angelangt: bei der Teilrevision des Wasserrechtsgesetzes. Aber statt dass man nun 
vorwärts macht und den gründlich überlegten Vorschlag des Bundesrates befolgen würde, 
… erhoben sich verfassungsmässige Bedenken, geht die vorgeschlagene Revision 
den einen zu weit, den andern zu wenig weit. So ist es am Dienstagvormittag zu einer 
ausgedehnten Debatte gekommen, die ihre Fortsetzung und ihren Abschluss erst noch 
finden muss. Dass die Lösung, die den „Föderalisten« nicht gefällt, weil dadurch die 
Autonomie der Kantone und Gemeinden gefährdet würde, von einem Tessiner, 
Bundesrat Celio, vorgeschlagen und verteidigt wird, mag eine Bestätigung dafür sein, 
dass der vorgeschlagene Eingriff des Bundes kein Übergriff oder gar ein Fehlgriff ist.

§ Der Bundesrat kann einen verbindlichen allgemeinen Plan für den Ausbau der 
schweizerischen Wasserkräfte aufstellen.

§ Wenn ein verfügungsberechtigtes Gemeinwesen die Erteilung einer 
Wasserrechtsverleihung für ein Werk mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion 
von mindestens hundert Millionen Kilowattstunden verweigert oder an Bedingungen 
knüpft, die einer Verweigerung gleichkommen, so kann der Bundesrat im Namen 
dieses Gemeinwesens das Nutzungsrecht verleihen, sofern die Verleihung im 
Interesse der Eidgenossenschaft oder eines grossen Teiles des Landes liegt.

Der Bund, 19. März 1947

https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=DBB19470319-01.2.14&srpos=1&e=-------de-20--1--img-txIN-Der+Nationalrat+zum+Elektrizit%c3%a4tsproblem-------0-----
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Plakat des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartements, 1979
Energie – Energiegeschichte der modernen Schweiz | Sozialgeschichte

https://www.sozialgeschichte.ch/themen/energiegeschichte-der-modernen-schweiz/
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EINE FRAGE DER PREISE

Quelle:  Fluxswiss, (ENTSOG transparency platform, GIE ALSI , GIE AGSI and National Grid)
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EINE FRAGE DER 
VERFÜGBARKEIT

Quelle: Refinitv, Stand 06.11
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EINE FRAGE DER 
INLÄNDISCHEN STROMPRODUKTION



VERSORGUNGSSICHERHEIT KLIMASCHUTZ ▪ BFE  ▪ MARIANNE ZÜND ▪ 22.11.2023 13

EINE FRAGE DER 
RAHMENBEDINGUNGEN

• Rechtliche Grundlagen: Planungs- und Investitionssicherheit

• Akzeptanz

• Internationale Zusammenarbeit

• Forschung, Innovation
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MASSNAHMEN BUNDESGESETZ ÜBER EINE SICHERE STROMVERSORGUNG 
MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN - ZUBAU

• Verbindliche Ziele für den Produktionszubau und für den Verbrauch 
• Richtwert für den Import im Winterhalbjahr 
• Energiereserve für kritische Versorgungssituationen
• Präzisierung beim Schutz von Biotopen und Reservaten
• Eignungsgebiete in Richtplanung der Kantone 
• Erleichterungen für Solar- und Windkraftanlagen
• Erleichterungen für 16 Wasserkraftvorhaben 
• Erleichterungen für Anlagen ausserhalb der Bauzone
• Pflicht zur Nutzung der Sonnenenergie bei Gebäuden
• Ausweitung des Förderinstrumentariums  
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MASSNAHMEN BUNDESGESETZ ÜBER EINE SICHERE STROMVERSORGUNG 
MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN – NETZE/INTEGRATION

• Abnahme- und Vergütungspflicht 
• Beibehalt der Teilmarktöffnung, dafür Schaffung von lokalen 

Elektrizitätsgemeinschaften
• Regeln für die Nutzung von Flexibilität für das Netz und den Markt
• Solidarisierung von erzeugungsbedingten Verstärkungskosten
• Messwesen und Datenplattform
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MASSNAHMEN BUNDESGESETZ ÜBER EINE SICHERE STROMVERSORGUNG 
MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN – ENERGIEEFFIZIENZ

• Versorgungssicherheit durch Energieeffizienz 
• Erweiterung der wettbewerblichen Ausschreibungen 
• Einführung eines Effizienzdienstleistungsmarktes 
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SOLAREXPRESS UND WINDEXPRESS

Solarexpress
• Bau von grossen alpinen Photovoltaikanlagen wird zeitlich begrenzt unterstützt 

à bis kumuliert max. 2 TWh Produktion pro Jahr
• Änderungen des Energiegesetzes per 1. April 2023 in Kraft und befristet bis 

2025

Windexpress
§ Beschleunigung des Baus von Windkraftanlagen durch vereinfachte 

Baubewilligungsverfahren à bis kumuliert max. 600 MW Zubau erreicht
§ Gesetz per 1. Februar 2024 in Kraft 



VERSORGUNGSSICHERHEIT KLIMASCHUTZ ▪ BFE  ▪ MARIANNE ZÜND ▪ 22.11.2023 20

MASSNAHMEN BESCHLEUNIGUNGSVORLAGE

• Für Solar- und Windenergieanlagen von nationalem Interesse sollen die Kantone ein 
konzentriertes Plangenehmigungsverfahren vorsehen 

• Die Kantone sollen im Richtplan Eignungsgebiete für Solar- und Windenergieanlagen 
bezeichnen

• Der Rechtsmittelweg für die Planung und den Bau von Solar-, Wind- und 
Wasserkraftwerken soll verkürzt werden

• Planungsprozess für den Ausbau der Stromnetze soll vereinfacht werden
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MASSNAHMEN WINTERSTROMRESERVE

Die bisher von Bundesrat und Parlament beschlossenen Massnahmen zur Stärkung der 
Stromversorgungssicherheit der Schweiz sollen mit der Errichtung von thermischen Kraftwerken 
ergänzt werden.

Reserven
• Wasserkraftreserve à Mantelerlass

• Reservekraftwerke 

• Notstromgruppen

• Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen

Laufende StromVG-
Revision
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DAS SCHWEIZER STROMSYSTEM IN EUROPA

Physisch / 
Synchronzonen

Kommerziell  / 
Market Coupling

Rechtlich / Institutionell
Quellen: ENTSO-E, 
Energy Community
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WEITERE MASSNAHMEN

• Beschleunigungsvorlage Netze: Vernehmlassung im Frühling 2024
• Gasversorgungsgesetz: Botschaft an Parlament geplant bis August 2024
• Bundesgesetz über die Aufsicht und Transparenz in den Energiegrosshandelsmärkten
• Nationale Wasserstoffstrategie: Bis Ende 2024
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Realer Winterstromverbrauch

Reale Winterstromproduktion



VERSORGUNGSSICHERHEIT KLIMASCHUTZ ▪ BFE  ▪ MARIANNE ZÜND ▪ 22.11.2023 25

Fe
lix

 S
ch

aa
d,

 T
ag

es
an

ze
ig

er


